Die Stadtteilwerkstatt e.V.

Neuhofstr.25, 60318 Frankfurt am Main, Tel. 069/ 55 60 94

Bankverbindung: GLS Gemeinschaftsbank eG, BLZ 430 609 67, KTO 801 3230 101

KINDERBETREUUNGSVERTRAG

Vertragsparteien:

Die Stadtteilwerkstatt e.V., Verein für Arbeit, Spiel und          

 Lernen , Neuhofstraße 25 - 60318 Frankfurt

und Frau / Herr

_________________________________________

Anschrift

_________________________________________

Telefon

_________________________________________

Eintrittsmonat:

_________________________________________

Betreuung des Kindes
Name:
_____________________________



Vorname:
_____________________________



Geb.-Datum:_____________________________

im Kinderzentrum die Stadtteilwerkstatt e.V., Neuhofstr.25, 60318 Frankfurt.

Der Monatsbeitrag wird festgesetzt nach der Entgeltregelung des Stadtschulamtes Frankfurt am Main in der gültigen Fassung. Der monatliche Elternbeitrag beträgt zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses

                  Euro   185,-

Der darin beinhaltete Anteil für unser warmes (ca.70%iges) Bioessen und Getränke von 67 Euro pro Monat während der Schulzeiten kann nur für einen zusammenhängenden Zeitraum von  einem Monat erlassen werden, wenn das Kind zwei Wochen vorher vom Essen abgemeldet wird. 

Bei geringem Familieneinkommen ist eine Ermäßigung  des Beitrages möglich, wenn ein Antrag auf Ermäßigung nach KJHG bei der zuständigen Sozialstation - Wirtschaftliche Jugendhilfe - gestellt wird. 

Der Betrag ist im voraus, bis spätestens zum 3. Werktag eines Monats, auf folgendes Konto zu zahlen:

· GLS Gemeinschaftsbank eG, BLZ: 430 609 67, Kto.Nr: 801 3230 101

Die Zahlungspflicht des Elternbeitrages besteht auch während Krankheit, Urlaub/Ferien, Schließzeiten oder sonstiger Abwesenheit des Kindes.               
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Öffnungszeiten und Schließtage:

Die Einrichtung bietet Ihrem Kind während der hessischen Schultage ein Betreuungsangebot von Montag bis Freitag in der Zeit von 11.30-17.30 Uhr. Zusätzlich führen wir im Zusammenhang mit der verläßlichen Grundschule in der Regel in einem Teil der Ferien Ferienspiele von 8 bis 17 Uhr sowie eine einwöchige Ferienfreizeit durch, ausgenommen der 25 Schließtage.

Die Einrichtung kann auf Aufforderung behördlicher Stellen oder wegen Nichtgewährleistung der Aufsichtspflicht (Personalmangel) durch die Träger geschlossen werden.

Leistungen und Vereinbarungen (Regelungen)

Die Stadtteilwerkstatt e.V. verpflichtet sich, so weit es in Ihrer Kraft steht, die Entwicklung der ihr anvertrauten Kinder zu unterstützen und sie vor Gefahren zu schützen. 

Unser Angebot schließt täglich ein Mittagessen, sowie eine einstündige Hausaufgabenbetreuung mit ein.

Die Nachmittagsbetreuung findet ab14 .00Uhr gemeinsam mit/für andere/n Kinder/n aus dem Stadtteil statt.

Hortkinder entscheiden ab dem 3.Schuljahr selbständig, ob sie das Nachmittagsangebot unserer Einrichtung annehmen wollen oder ob sie die Stadtteilwerkstatt verlassen.

Eltern, die Ihre Kinder den ganzen Nachmittag betreut wissen möchten, müssen Ihr Kind selbst dazu verpflichten, bei uns zu bleiben.

Aufsichtspflicht:

Um die gesetzliche Aufsichtspflicht wahren zu können, müssen die Betreuer/innen über folgende Informationen verfügen:

1. wann kommt das Kind in die Einrichtung

2. wann und mit wem verläßt das Kind die Einrichtung

Kinder des ersten und zweiten Schuljahres  benötigen eine schriftliche Erlaubnis der/des Erziehungsberechtigten, wenn sie die Einrichtung selbständig verlassen wollen. Dies gilt auch, wenn nicht Erziehungsberechtigte das Kind abholen. Unsere Aufsichtspflicht gilt nur dann für Ihr Kind, wenn es sich in unserer Einrichtung aufhält, bzw. an von uns geplanten Außenaktivitäten teilnimmt. 

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, vorhersehbare Abwesenheit des Kindes rechtzeitig bekanntzugeben.

Kündigung:

Vorliegender Betreuungsvertrag kann mit einer Frist von 8 Wochen zum 29.2., 31.5.,31.8. und 30.11. des Jahres schriftlich gekündigt werden.

Der Träger kann den Vertrag fristlos kündigen und das Kind vom Besuch der Kindertagesstätte ausschließen, wenn die Eltern trotz Mahnung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen oder die in der Einrichtung geltenden Grundsätze, Bestimmungen und Regelungen nicht beachtet werden.

Frankfurt, den _____________________

______________________________


______________________________

Erziehungsberechtigte/r



Vertreter/Innen des Vereins

